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WILLKOMMEN IN DER  

WILHELM ïRAABEïSCHULE ! 

LIEBE NEUE SCHÜLERINNEN 

UND SCHÜLER DER 5. KLASSEN 

ï UND NATÜRLICH AUCH: LIEBE 

ELTERN DIESER SCHÜLERINNEN 

UND SCHÜLER!  

Endlich ist der große Tag ge-

kommen. Von heute an seid ihr 

nicht mehr die ĂKleinenò von 

der Grundschule, sondern Schü-

lerinnen und Schüler der Wil-

helmïRaabeïRealschule!  

Knapp 60 Schülerinnen und 

Schüler wurden in die neuen 

5. Klassen aufgenommen. Dar-

aus durften wir - entsprechend 

dem für alle Schulen verbindli-

chen Erlass nur zwei ï nun na-

türlich viel zu große! - Klassen 

bilden.  

Leider hatten wir auch nicht ge-

nügend Interessenten für den 

erweiterten Musikunterricht, so 

dass es diesmal keine Musik-

klasse Ă5dñ geben wird. Statt-

dessen bieten wir für alle Schü-

lerinnen und Schüler der beiden 

5. Klassen die Möglichkeit, an 

einem Musikunterricht teilzu-

nehmen, der auch auf den Über-

gang in Schulchor und Orchester 

vorbereitet.  

Damit den Schülerinnen und 

Schülern dieser ĂAufstiegñ in die 

Sekundarstufe I möglichst leicht 

fällt und sie sich vom ersten Tag 

an in der neuen Schule zurecht-

finden, haben wir in dieser Zei-

tung vieles Wichtige gesammelt, 

was ein frischgebackener Raabe-

Schüler wissen sollte.  

Aber auch für die Eltern haben 

wir eine Menge interessanter 

und wichtiger Informationen 

aufgenommen ï denn manchmal 

sind Eltern noch aufgeregter als 

ihre Kinder, wenn ein neuer Le-

bensabschnitt beginnt. 

ÏÏÏ 

 

 

 

WER WAR EIGENTLICH WILHELM RAABE? 

Wilhelm Karl Raabe (Jakob Corvinius) 

wurde am 8. September 1831 in Eschershau-

sen geboren. Er war von 1849-1853 Buch-

händler, studierte seit 1855 in Berlin und 

wohnte dann als Schriftsteller in Wolfenbüt-

tel, in Stuttgart und seit 1870 in Braun-

schweig. Raabe starb am 15.11.1910 in 

Braunschweig. Viele seiner Romane und Er-

zählungen spielen im Weserbergland. 

 

 

EINIGE GEDANKEN VON   

WILHELM RAABE : 

 

ĂWenn Bildung frei macht, so will der 

Deutsche seine Bildung dazu auch so 

billig als möglich haben.ñ 

 ĂWer mit mir reden will, der darf 

nicht bloß seine eigene Meinung hö-

ren wollen.ñ 

ĂWer glaubt, niemals zu irren, der 

irrt.ñ 

 ĂEin Mensch ohne Phantasie ist wie 

ein Vogel ohne Flügel.ñ 

ĂDer schwierigste Weg, den der 

Mensch zurückzulegen hat, ist der 

zwischen Vorsatz und Ausführung.ñ 

 
 

WO FINDE ICH EIGENTLI CH...? 

Das wird am Anfang sicher eines eurer großen Probleme sein. Wo sind die 

Toiletten? Wo bekommt man eine Bescheinigung für die Eltern? Welche 

Treppe führt zum Musikraum? Wo gehtôs zur Sporthalle? Wo bekomme ich 

als Klassendienst Kreide oder den CD-Spieler für Englisch?  

Vielleicht wäre es schön, wenn ihr hier jetzt einen Plan sämtlicher Stockwer-

ke der beiden Schulgebäude finden und euch danach orientieren könntet. 

Aber das würde vermutlich diese Zeitung ziemlich dick werden lassen.  

Deshalb an dieser Stelle nur einen Tipp: fragen, fragen, fragen!!! Jede Lehre-

rin und jeder Lehrer kennt sich genau aus und hilft euch gerne weiter. Und 

auch alle älteren Schülerinnen und Schüler wissen meist bestens Bescheid 

und können euch alles zeigen. Keine Angst! Es wird euch schon niemand in 

irgendeinen Papierkorb stecken, wenn ihr ihn ansprecht. 

ÏÏÏ 
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WIE LIEST MAN EINEN  VERTRETUNGSPLAN? 

Euren Stundenplan mit den vielen neuen Fächern und 

Räumen habt ihr ja inzwischen bekommen. Hängt er 

schon zu Hause an einer Stelle, wo ihr ihn immer se-

hen könnt? Dann könnt ihr nämlich auch jeden Tag 

eure Schultasche richtig packen! 

Aber leider stimmt dieser Stundenplan nicht immer! 

Wenn einer eurer Lehrer mal krank sein sollte, wenn 

besondere Veranstaltungen stattfinden ï immer dann 

kann es Änderungen in eurem Stundenplan geben ï 

und die stehen dann im Vertretungsplan, der im 

Kasten am Aufgang vom Schulhof hängt.  

Jeden Morgen solltet ihr einen kurzen Blick darauf 

werfen, ob für eure Klasse dort Eintragungen sind. 

Diese Eintragungen sind meistens nur Abkürzungen, 

die ihr erst verstehen lernen müsst.  

Außerdem werden kurzfristige Änderungen, die sich 

erst nach Schulschluss oder am Wochenende erge-

ben, auch im Internet veröffentlicht. Auf der Startsei-

te der Schulhomepage www.wrs-hameln.de gibt es 

einen direkten Link zur Seite ĂVertretungñ. Es macht 

immer Sinn, abends und vor allem am Sonntagabend 

dort mal nachzuschauen! 

Zur Gewöhnung ist hier ein Teil eines solchen Ver-

tretungsplans abgebildet, in dem einige typische Ein-

tragungen näher erklärt sind. 

Die Abkürzungen der Lehrernamen findet ihr auf Sei-

te 17, auf der alle Lehre-

rinnen und Lehrer mit 

ihren Abkürzungen und 

richtigen Namen aufge-

führt sind. 

ÏÏÏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHUL VEREINBARU NG, HAUSORDNUNG,  

INFEKTIONSSCHUTZGESET Z, WAFFENERLASS... 

In dieser kleinen Zeitung erhalten Schüler und Eltern 

zu Beginn der Schulzeit auch eine Menge amtlichen 

Lesestoffs. Wir sind verpflichtet, Ihnen diese Infor-

mationen zukommen zu lassen und Sie, die Eltern 

müssen uns auch den Erhalt sowie die Kenntnisnah-

me bestätigen. Die hier aufgeführten Regeln, die Ver-

bote und Gebote dienen dem möglichst friedlichen 

und reibungslosen Miteinander in der Schule. Wir 

wünschen uns - im Interesse auch Ihrer Kinder - dass 

in der Schule das Lernen im Mittelpunkt steht und 

nicht das Austragen sozialer oder privater Konflikte 

der Schüler untereinander. Daher möchten wir Sie 

bitten, diese Texte zu lesen und im erforderlichen 

Umfang mit Ihrem Kind zu besprechen. 

 

WICHTIG!!  

Bitte bestätigen Sie uns, dass Sie diese Texte 
erhalten und gelesen  haben. 

Denken Sie bitte daran, dass Sie als Eltern mög-
licherweise haften, wenn es durch Verstöße ge-
gen diese Erlasse zu einem Schaden kommen 
sollte. 

Sie finden dazu eine vorbereitete Erklärung auf 
der vorletzten Seite. Bitte füllen Sie diese Erklä-
rung entsprechend aus und geben Sie sie Ihrem 
Kind mit in die Schule. 

 

6a 6b 6c 
Zusätze 

WPKs 

En 

f.a. 
   

De 

Lr 
   

   
WPK Ge 

f.a. 

   
WPK Ge 

f.a. 

    

Spo 

f.a. 
   

 

Die erste Stunde 

ENGLISCH fällt  nur 

für die 6a aus. 

Die zweite Stunde 

DEUTSCH ist in der 6a 

beim Lehrer ĂLr". 

Nur der WPK (Wahl-

pflichtkurs) des Lehrers 

ĂGeñ fällt  für alle  

6. Klassen heute aus. 

Die 6. Stunde 

SPORT fällt  nur 

für die 6a aus. 

http://www.wrs-hameln.de/
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WAFFENERLASS 

Es ist verboten, Waffen und andere gefährliche Gegenstände mitzubringen!!! 

In der Schule wollen wir friedlich zusammen leben und gemeinsam lernen. Daher besteht kein Grund,  
irgendwelche Waffen oder andere gefährliche Gegenstände mitzubringen. Denn wenn man erst gar kein 
Messer mitbringt, gerät man auch nicht in Gefahr, es vielleicht bei einem Streit gegen einen Mitschüler 

einzusetzen. Deshalb hat der Gesetzgeber für alle Schulen sinngemäß folgende Regeln aufgestellt: 

Es ist grundsätzlich 
und ohne jede Aus-
nahme verboten, 
Waffen oder andere 
gefährliche Gegen-
stände mit in die 
Schule zu bringen 
oder bei Schulveran-
staltungen (z.B. Wan-
derungen) mitzu-
nehmen. 

Und damit es keinerlei Missverständnisse gibt!  
Zu diesen gefährlichen Gegenständen gehören: 

 

Schusswaffen jeglicher Art (auch Schreck-
schusswaffen, Soft-Air-Pistolen, Signalpistolen, 
Gaspistolen und Sprayflaschen mit gefährlichem 
Inhalt); 

Messer jeglicher Art (Springmesser, Fallmesser, 
Butterfly-Messer, Taschenmesser, Hobby-
messer); 

Stahlruten, Totschläger, Schlagringe und über-
haupt alles, was ihr für den Unterricht nicht be-
nötigt, was aber für andere gefährlich sein kann 
(Angelhaken, Hammer, Schraubenzieher, Laser-
pointer usw.); 

Munition und Feuerwerkskörper; alle brennba-
ren Stoffe (Haarspray!!) sowie Streichhölzer und 
natürlich Feuerzeuge. 

 

Bei Waffen verstehen die Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule  

überhaupt keinen Spaß!  

Wird jemand mit einem gefährlichen Gegenstand erwischt,  

nehmen wir diesen weg und benachrichtigen in jedem Fall die Eltern.  

Zusätzlich werden wir diesen Schüler in geeigneter Art und Weise bestrafen. 

 

Originalfassung: Waffenerlass des Kultusministeriums (Auszug) 
Den Schülern aller Schulen in meinem Geschäftsbe-

reich wird untersagt, Waffen im Sinne des Bundes-

Waffengesetzes (Neufassung vom 08.03.1976 BGBl. I 

Seite 432) mit in die Schule oder zu Schulveranstal-

tungen zu bringen.  

Dazu gehören im Wesentlichen die im Bundes-

Waffengesetz als verboten bezeichneten Gegenstände 

(insbesondere die so genannten Springmesser oder 

Fallmesser, Stahlruten, Totschläger, Schlagringe usw.), 

ferner Schusswaffen (einschl. Schreckschuss-, Reiz-

stoff- und Signalwaffen) und gleichgestellte Waffen (z. 

B. Gassprühgeräte) sowie Hieb- und Stoßwaffen.  

Dies Verbot gilt auch für volljährige Schüler, die ent-

weder im Besitz einer Erlaubnis zum Führen von Waf-

fen sind (z. B. Jagdschein) oder erlaubnisfreie Waffen 

erwerben dürfen.  

Untersagt wird außerdem das Mitbringen von Muniti-

on jeder Art, von Feuerwerkskörpern, von Schwarz-

pulver und von Chemikalien, die geeignet sind, für ex-

plosive Verbindungen verwendet zu werden.  

Alle Schüler sind jeweils zu Beginn eines Schuljahres 

über den Inhalt dieses Erlasses zu belehren. Dabei ist 

auf die altersbedingten speziellen Gefährdungen be-

sonders einzugehen. Es ist darauf hinzuweisen, dass 

ein Verstoß gegen das Verbot des Mitbringens von 

Waffen usw. eine Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-

me zur Folge haben kann.  
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BELEHRUNG GEM . § 34 ABS. 5 S.2       Infektionsschutzgesetz: 

Liebe Eltern und Sorgeberechtigte, 

bitte lesen Sie dieses Merkblatt  sorgfältig! 

Wenn Ihr Kind eine ansteckende Erkrankung hat und 

dann die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtun-

gen, wie Kindergarten, Krippen, Horte u.ä. besucht, kann 

es andere Kinder, Lehrer, Erzieher oder Betreuer anste-

cken. Außerdem sind gerade Säuglinge und Kinder wäh-

rend einer Infektionskrankheit abwehrgeschwächt und 

können sich dort noch Folgeerkrankungen mit Kompli-

kationen zuziehen. 

Dieses Merkblatt soll Sie über Ihre Pflichten, Verhal-

tensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten. Wir 

bitten Sie stets um Offenheit und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit. 

Das Infektionsschutzgesetz bestimmt, dass Ihr Kind nicht 

in die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen 

gehen darf,  

1. wenn es an einer schweren Infektion erkrankt ist, wie 

Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose, Polio, 

Durchfall durch EHEC-Bakterien. Alle diese Krank-

heiten kommen bei uns in der Regel nur als Einzel-

fälle vor. 

2. wenn eine der folgenden Infektionskrankheiten vor-

liegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert ver-

laufen können, z.B. Keuchhusten, Masern, Mumps, 

Scharlach, Windpocken, Hirnhautentzündung durch 

Hib-Bakterien, Meningokokken-Infektionen, anste-

ckende Borkenflechte, Hepatitis A und bakterielle 

Ruhr. 

3. wenn ein Kopflausbefall oder Krätze vorliegt und die 

Behandlung noch nicht abgeschlossen ist. 

Die Übertragungswege dieser Erkrankungen sind unter-

schiedlich. Bei Durchfällen und Hepatitis A erfolgt die 

Übertragung durch mangelnde Händehygiene sowie 

durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten durch Ge-

genstände, wie Handtücher, Möbel, Spielsachen. Tröpf-

chen-Infektion geschieht bei Masern, Mumps, Windpo-

cken und Keuchhusten. Durch Haar-, Haut- und Schleim-

hautkontakte werden Krätze, Läuse und ansteckende 

Borkenflechte übertragen. 

Dies erklärt, dass in Gemeinschaftseinrichtungen beson-

ders günstige Bedingungen für eine Übertragung der ge-

nannten Krankheiten bestehen. Wir bitten Sie also, bei 

ernsthaften Erkrankungen Ihres Kindes immer den 

Rat Ihres Haus- oder Kinderarztes in Anspruch zu 

nehmen, z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, 

wiederholtem Erbrechen, Durchfällen länger als einen 

Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen. 

Er wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr Kind eine 

Infektionskrankheit hat und zu Hause bleiben oder sogar 

im Krankenhaus behandelt werden muss. Bitte benach-

richtigen Sie uns dann unverzüglich, damit wir zusam-

men mit dem Gesundheitsamt alle notwendigen Maß-

nahmen ergreifen können, um einer Weiterverbreitung 

der Infektionskrankheit vorzubeugen. 

Viele Infektionskrankheiten haben gemeinsam, dass eine 

Ansteckung schon erfolgt, bevor typische Krankheits-

symptome auftreten. Dies bedeutet, dass Ihr Kind bereits 

Spielkameraden, Mitschüler oder Personal angesteckt 

haben kann, wenn es mit den ersten Krankheitszeichen zu 

Hause bleiben muss. In einem solchen Fall müssen wir 

die Eltern der übrigen Kinder anonym über das Vorlie-

gen einer ansteckenden Krankheit informieren. 

Manchmal nehmen Kinder oder Erwachsene nur Erreger 

auf, ohne zu erkranken. Auch werden in einigen Fällen 

Erreger nach durchgemachter Erkrankung noch längere 

Zeit mit dem Stuhlgang ausgeschieden oder in Tröpfchen 

beim Husten und durch die Ausatmungsluft übertragen. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass sie Spielkameraden, 

Mitschüler oder das Personal anstecken. Im Infektions-

schutzgesetz ist deshalb vorgesehen, dass die Ausschei-

der von Cholera-, Diphtherie-, EHEC-, Typhus-, Paraty-

phus- und Shigellenruhr-Bakterien nur mit Genehmigung 

und nach Belehrung des Gesundheitsamtes wieder in 

eine Schule oder Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen. 

Auch wenn bei Ihnen zu Hause jemand an einer schweren 

oder hoch ansteckenden Infektionskrankheit leidet, kön-

nen weitere Mitglieder des Haushaltes diese Krankheits-

erreger schon aufgenommen haben und dann ausschei-

den, ohne selbst erkrankt zu sein. Auch in diesem Fall 

muss Ihr Kind zu Hause bleiben. 

Wann ein Besuchsverbot der Schule oder einer anderen 

Gemeinschaftseinrichtung für Ausscheider oder für ein 

möglicherweise infiziertes, aber nicht erkranktes Kind 

besteht, kann Ihnen Ihr behandelnder Arzt oder Ihr Ge-

sundheitsamt mitteilen. Auch in diesen beiden genannten 

Fällen müssen Sie uns benachrichtigen. 

Gegen Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln, Kinderläh-

mung, Typhus und Hepatitis A stehen Schutzimpfungen 

zur Verfügung. Liegt ein Impfschutz vor, kann das Ge-

sundheitsamt in Einzelfällen das Besuchsverbot sofort 

aufheben. Bitte bedenken Sie, dass ein optimaler Impf-

schutz jedem Einzelnen sowie der Allgemeinheit dient. 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 

Ihren Haus- oder Kinderarzt oder an Ihr Gesundheitsamt. 

Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.     
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Schulordnung war gestern ï die Wilhelm-Raabe-Schule hat eine 

Schulvereinbarung, in der sich Schülerinnen und Schüler und ihre 

Eltern sowie die Lehrerinnen und Lehrer der Schule dazu verpflich-

ten, gemeinsam für eine optimale Lernumgebung und guten Unter-

richt für alle zu sorgen.  Hier die Vereinbarung im Wortlaut:  

SCHULVEREINBARUNG DER  WILHELM -RAABE-SCHULE  

Es ist das Ziel der Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen der Wilhelm -Raabe-Schule, Schülerinnen und Schüler 

auf ihrem Weg zu einem Leben als selbst bestimmte, mündige und leistungsfähige Menschen zu begleiten und 

zu fördern. Dieses Ziel kann erreicht werden, wenn sich alle an dieser Schule mit Respekt begegnen und j e-

der die Würde des Anderen achtet.  

Aus diesem Grunde haben die Eltern, die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerinnen und Lehrer der 

Schule diese Schulvereinbarung gemeinsam entwickelt und im Juli 2006 beschlossen.  

ƽ LEISTUNG ƽ KOMMUNIKATION ƽ ZUSAMMENLEBENƽ VERANTWORTUNGƽ ENGAGEMENT ƽ RECHTE UND  PFLICHTENƽ  

Als Schüler/in möchte ich gern und ohne Angst zur Schule gehen und fleißig lernen, um Erfolg zu haben. 

Deshalb verpflichte ich mich, folgende Regeln einzuhalten:  

ƽ Ich arbeite konzentriert im Unterricht mit, störe niemanden und erledige sorgfältig die mir aufg e-

tragenen Aufgaben . 

ƽ Ich werde in Konflikten keine Gewalt anwenden und niemanden beleidigen, ausgrenzen oder mobben. 

Konflikte löse ich gemeinsam durch Gespräche und lasse  mir dabei auch helfen (Streitschlichter, B e-

ratungslehrerin).  

ƽ Ich weiÇ, dass persºnliches Eigentum anderer f¿r mich unantastbar ist. Auch ănur zum SpaÇò nehme 

ich niemandem etwas weg. Mit dem mir anvertrauten Eigentum der Schule gehe ich sorgsam um. Weil  

ich mich in einer gepflegten Umgebung wohler fühle, halte ich die Schule sauber . 

ƽ Ich verhalte mich freundlich, rücksichtsvoll und hilfsbereit und erwarte dieses Verhalten auch von 

allen Anderen.  

ƽ Ich konsumiere auf dem Schulgelände und bei Schulveranst altungen keinerlei Drogen, gleich welcher 

Art.  

ƽ Auch die sonstigen Haus - und Klassenregeln halte ich selbstverständlich ein.  

Die Lehrkräfte und Mitarbeiter/innen der Schule verpflichten sich ihrerseits dazu, ...  

ƽ Dir ebenfalls mit Respekt und Höflichkeit  zu begegnen; 

ƽ Dich entsprechend Deine n Fähigkeiten zu fördern und zu fordern;  

ƽ Dir in gut vorbereitetem, pünktlich beginnendem Unterricht gute Lernmöglichkeiten zu bieten;  

ƽ Deine Eltern bei Deiner Erziehung zu beraten;  

ƽ Dich wo immer möglich gegen die  Gewalt anderer zu schützen.  

Die Verantwortung für Deine Erziehung haben jedoch Deine Eltern . Deshalb werden auch Deine Eltern die 

Arbeit der Schule unterstützen, indem sie ...  

ƽ Dich regelmäßig, pünktlich und mit allen notwendigen Arbeitsmaterialien ausge stattet zur Schule 

schicken;  

ƽ Dir gute Möglichkeiten für die Erledigung der Schulaufgaben und für ein sinnvolles Freizeitverhalten 

bieten ; 

ƽ an Elternabenden und Elternsprechtagen der Schule regelmäßig teilnehmen und nach Möglichkeit in 

den Gremien der El ternvertretung mitarbeiten;  

ƽ bei Verstößen ihres Kindes gegen diese Verpflichtung, die notwendigen Erziehungsmaßnahmen der 

Schule mit tragen und unterstützen.  

LEISTUNG  ƽ TOLERANZ ƽ VERSTÄNDNIS  ƽ FÖRDERUNG ƽ BILDUNG ƽ INDIVIDUALITÄT ƽ SELBSTÄNDIGKEIT ƽ FAIRPLAY  
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Diese Schulvereinbarung wurde von der Gesamtkonferenz der Wilhelm-Raabe-Schule am 18.07.2006 beschlossen.  

HAUS- UND KLASSENORDNUNG DER WILHELM -RAABE-SCHULE  

Zu dieser Schulvereinbarung gehören aber auch die alltäglichen Regeln des geordneten Zusammenle-
bens in einer Gemeinschaftseinrichtung wie der Schule. Die haben wir in einer ĂHausordnungñ zusam-
mengefasst, die natürlich auch für alle gilt und von allen einzuhalten ist.  

¶ Alle Lehrerinnen und Lehrer, Sekretärinnen und Hausmeister sind berechtigt, dir Anweisungen zu geben. Bitte 

befolge ihre Anweisungen unbedingt. 

¶ Es ist gesetzlich verboten, dass Schülerinnen und Schüler bis zum Abschluss der Sekundarstufe I während der 

Unterrichtszeit das Schulgelände verlassen. In begründeten Fällen kann die Klassenleitung Ausnahmen zulas-
sen.  

¶ In den großen Pausen wird von allen Schülern (Ausnahme: Klassendienst) grundsätzlich der Pausenhof oder 

die Pausenhalle aufgesucht.  

¶ Für die 10. Klassen gilt eine Sonderegelung: Sie dürfen während der Pausen in ihren Klassenräumen bleiben. 

Diese Regelung gilt "auf Probe" zunächst bis zu den Herbstferien. Nur wenn sich alle Schüler der 10. wirklich 

ausschließlich in ihren Klassenräumen und nicht auf den Fluren oder in anderen Klassen aufhalten, behalten sie 

dieses Sonderrecht über die Herbstferien hinaus.  
Natürlich stehen bei wichtigen persönlichen oder schulischen Problemen die Lehrerinnen und Lehrer auch in 

der Pause zur Verfügung. 

¶ Jede Klasse ist für den Zustand ihres Klassenraumes verantwortlich und richtet dafür einen Klassendienst ein. 

Der Klassendienst bereitet in allen Pausen den Raum für die nächste Stunde vor: Lüften, Tafel putzen, Kreide 

holen. Am Ende des Unterrichtstages wird der Klassenraum aufgeräumt. Das bedeutet: Stühle auf die Tische 

stellen, aufräumen und grobe Verschmutzungen (Papierschnipsel und ähnliches) selbst entfernen.  

¶ Bitte verzichte darauf, Dinge mit in die Schule zu nehmen, die im Unterricht nicht benötigt werden. Bitte denke 

daran, dass bei einem Verlust keine Versicherung für den Schaden eintritt. Dies gilt in besonderer Weise für 

technisches Spielzeug (Musikgeräte und Handys). Bargeld wird bei Verlust ebenfalls nicht erstattet. Nimm nie 
mehr mit, als du wirklich brauchst.  

¶ Handys sind nicht verboten. Allerdings müssen sie während der gesamten Unterrichtszeit ausgeschaltet sein. 

Bild- und Tonaufzeichnungen sind verboten. Datentransfer von Handy zu Handy ist ebenfalls verboten. Lehre-
rinnen und Lehrer sind berechtigt, aktive Handys sofort einzuziehen. 

¶ Die Schule ist dein Arbeitsplatz, an dem du dich ï genau wie andere auch ï wohl fühlen möchtest. Bei der 

Auswahl deiner Bekleidung berücksichtige bitte die Regeln des allgemeinen Anstands. Kleidungsstücke, die we-

gen bestimmter Ausstattungsdetails eine Gefahr für andere darstellen könnten, sind verboten. Dies gilt auch 
für Beschriftungen oder Symbole, mit denen andere beleidigt oder in ihrer Würde verletzt werden könnten.  

¶ Mit Beginn der Unterrichtsstunde ist das Tragen von Ohrhörern, sowie von Kappen und Mützen verboten. Im 

Unterricht wird kein Kaugummi gekaut.  

Bitte denk daran: Es gibt noch eine ganze Reihe von Regeln darüber, wie sich Menschen in einer gr ö-
ßeren Gruppe untereinander und gegenüber Außenstehenden verhalten sollten.  

Wenn dein Verhalten freundlich, höflich und rücksichtsvoll ist, wenn d u fleißig und aufmerksam mit -

arbeitest, wenn du die Regeln von Ordnung und Sauberkeit achtest, gewinnst du Erfolg und Leben s-

freude. Und darum geht es uns allen!  
 

WAS TUN, WENN...? 

... sich Mitschüler streiten und prügeln wollen? 

§ Versuchen, den Streit zu schlichten und mit anderen Schü-

lern die Streithähne an der Prügelei hindern ï und nicht etwa 

anfeuern! 

§ Wenn das nichts nützt, den nächsten greifbaren Lehrer holen. 

... du siehst, dass jemand Ăangemachtñ wird ? 

§ Klassenlehrer/in oder Beratungslehrerin ansprechen. Viel-

leicht auch den Schulleiter informieren. 

§ Wenn du kannst, Streit schlichten und möglichst mit ande-

ren gemeinsam den Ă¦beltªterñ auffordern, das zu lassen. Die 

Konfliktschlichter einschalten 

§ Zeugen merken. 

... du ganz sicher bist, dass etwas gestohlen 

worden ist? 

§ Klassenlehrer/in ansprechen oder, wenn er/sie 

nicht erreichbar ist, den Schulleiter informieren oder das 

Sekretariat benachrichtigen. 

§ Nachfragen, ob jemand etwas beobachtet hat. 

... jemand Schmerzen hat oder sich verletzt hat? 

§ Den jeweiligen Lehrer informieren. Dieser kann dann je 

nach Problem für 1. Hilfe sorgen, die Eltern informieren oder 

sogar einen Krankenwagen anfordern. 

... du etwas gefunden hast? 

§ Natürlich beim Hausmeister oder im Sekretariat abgeben. 



 

 

MEIN NEUER STUNDENPLAN  
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SCHULBÜCHER   

ARBEITSBLÄTTER  

VERBRAUCHSMATERIAL  

Nach dem Wegfall der Lernmittel-

freiheit erhalten Ihre Kinder an der 

WilhelmïRaabeïSchule Schulbü-

cher, die von uns beschafft und 

gegen Entgelt an Sie verliehen 

werden. Voraussetzung dafür ist 

allerdings, dass Sie sich in jedem 

Schuljahr neu rechtzeitig anmelden 

und unbedingt bis zum Stichtag die 

fällige Leihgebühr bezahlt haben. 

Unter dieses Verfahren fallen al-

lerdings nur die eigentlichen 

Schulbücher. Arbeitshefte, Lektü-

ren, der Atlas, Schreibhefte und 

alles sonstige Verbrauchsmaterial 

muss weiterhin von Ihnen be-

schafft und auch bezahlt werden.  

Um jedoch die Anzahl der Ar-

beitshefte gering zu halten und um 

möglichst nur wirklich benötigtes 

Arbeitsmaterial anzuschaffen, hat 

sich die Schule entschlossen, ne-

ben den eigentlichen Lehrbüchern 

den größten Teil der zusätzlichen 

Übungsmaterialien bei Bedarf ge-

zielt in Form gedruckter Arbeits-

blätter anzubieten. Für diesen 

Zweck bitten wir Sie zu Beginn 

eines jeden Schuljahres um einen 

kleinen Unkostenbeitrag (Kopier-

geld!) in Höhe von ú 5.-, womit 

alle Arbeitsblätter und auch die 

große Zahl sauber und lesbar ge-

druckter Tests abgegolten sind. 

TIPPS FÜR DEN UMGANG MIT 

SCHULBÜCHERN : 

Schulbücher werden Ihren Kindern 

im Rahmen des Ausleihverfahrens 

nur geliehen. Nach der letzten Än-

derung des geltenden Erlasses dür-

fen wir jedes neu angeschaffte 

Buch nur dreimal ausleihen, bevor 

es ersetzt werden muss. Trotzdem 

gilt natürlich: je nachdem, ob Ihr 

Kind der erste Nutzer eines Bu-

ches oder der dritte ist, werden Sie 

Unterschiede im Zustand des be-

treffenden Exemplares feststellen. 

Dass ein Buch nach zwei Schul-

jahren oftmals schon erhebliche 

Spuren der vorigen Benutzer auf-

weist, ist verständlich und lässt 

sich nicht immer ganz vermeiden. 

Zu stark beschädigte Lehrwerke 

sondern wir aus; der entstandene 

Verlust muss - nach dem Erlass zur 

Lehrmittelausleihe - von den El-

tern anteilig ersetzt werden. Um 

die hier denkbaren Auseinander-

setzungen möglichst erst gar nicht 

entstehen zu lassen, einige Tipps 

für den Umgang mit den ausgelie-

henen Schulbüchern: 

Ą Versehen Sie alle Bücher mit 

Schutzumschlägen! Man kann sie 

fertig im Buchhandel kaufen oder 

auch recht einfach aus Packpapier 

selbst herstellen, wobei man auch 

der Umwelt und seinem Portmonee 

einen Gefallen erweist. 

Ą Auch wenn es den meisten 

Kindern sehr schwer fällt: in den 

ausgeliehenen Büchern dürfen we-

der Hausaufgaben angekreuzt noch 

Lösungen eingetragen werden, da 

dies das Buch für den nächsten 

Benutzer unbrauchbar macht. 

Ą Versuchen Sie, ein sicheres 

System für den Transport von Pau-

sengetränken oder anderen flüssi-

gen Nahrungsmitteln wie Jogurt 

oder Müsli zu entwickeln. Eine 

große Zahl beanstandeter Bücher 

muss wegen zu engen Kontakts 

mit süßen Pausendrinks oder ähn-

lichem aus dem Verkehr gezogen 

werden. 

Ą Trainieren Sie ï das ist leider 

oft noch notwendig! - mit Ihrem 

Kind eine sinnvolle Technik für 

das Packen des Ranzens. Jeder 

Schüler sollte es sich zur Regel 

machen, jeden Abend alle benötig-

ten Bücher - aber eben auch nicht 

mehr! - entsprechend dem Stun-

denplan des nächsten Tages einzu-

packen.  

Damit erreichen Sie gleich mehre-

re Ziele: die Bücher werden nicht 

öfter als unbedingt notwendig im 

Ranzen umhergetragen; (hierbei 

werden sie nämlich am stärksten 

belastet!); der Schulranzen ist nicht 

schwerer als nötig; Ihr Kind - und 

auch Sie selbst - können rasch 

überblicken, ob auch alle notwen-

digen Hausaufgaben dabei sind. 

ÏÏÏ 

IHR K IND BESUCHT JETZT EI NE 

REALSCHULE!  

Niedersachsen hat sich mit der 

Schulreform von 2004 eindeutig 

für das dreigliedrige Schulsystem  

aus Hauptschule, Realschule und 

Gymnasium entschieden. Zunächst 

konnten jetzt Sie als Eltern ent-

scheiden, welche Schule Ihr Kind 

besuchen soll. Doch irgendwann, 

spätestens ab Klasse 7, muss si-

chergestellt sein, dass die Kinder, 

die eine Realschule besuchen, von 

ihrem Leistungsvermögen her auch 

wirklich für diese Schulform ge-

eignet sind.  

In der Realschule nämlich stehen 

die durch die Schulform gesetzten 

Anforderungen an die schulischen 

Leistungen der Schülerinnen und 

Schüler eindeutig im Mittelpunkt 

der Arbeit und Organisation. Um 

nach sechs Jahren Realschule ei-

nen qualifizierten und hochwerti-

gen Schulabschluss vergeben zu 

können, müssen wir in der Real-

schule von Beginn an gewisse 

Kenntnisse voraussetzen, über alle 

Lerngruppen hinweg vergleichba-

ren Lernstoff vermitteln und diesen 

in Tests und sonstigen Leistungs-

überprüfungen wieder einfordern. 

Wir müssen diese Leistungen 

auch in angemessener Weise 

würdigen, sie klar und deutlich 

mit der passenden Note bewer-

ten; auch mit Ă5ñ und nºtigen-

falls mit Ă6ñ. Wir kºnnen und 

wollen nicht ï nach dem ĂPrin-

zip Hoffnungñ ï über Fehlleis-

tungen und offensichtliche 

Mängel hinwegsehen.  
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Schließlich müssen unsere späte-

ren Abnehmer - Sie als Eltern, die 

Betriebe von Handel, Industrie und 

Handwerk und die weiterführen-

den Schulen ï sich darauf verlas-

sen können, dass ein Schüler mit 

den entsprechenden Noten auch 

tatsächlich für die nach der Real-

schule geplanten Ausbildungs-

gänge geeignet ist. Die Lebens-

jahre eines Kindes und Jugend-

lichen sind zu wertvoll. Es darf 

nicht passieren, dass Schülerinnen 

und Schüler ein oder mehrere Jah-

re an einer zu anspruchsvollen 

weiterführenden Schulform verlie-

ren, ohne dort einen ordentlichen 

Abschluss zu erhalten. 

Wenn Sie also feststellen, dass Ihr 

Kind offensichtlich überfordert ist 

und keine Lust mehr auf die Schu-

le hat, weil es nur noch schlechte 

Noten erreicht, dann zögern Sie die 

notwendige verantwortungsvolle 

Entscheidung nicht zu lange her-

aus. Je schneller Sie nun Ihrem 

Kind den Besuch einer geeigneten 

Schule ermöglichen ï das wird in 

der Regel eine der drei Hauptschu-

len in der Stadt Hameln sein! ï um 

so eher wird es schulisch wieder 

Tritt fassen und mit besseren Leis-

tungen zu einem vernünftigen Ab-

schluss gelangen. Bedenken Sie 

dabei, dass auch die Hauptschule 

den Realschulabschluss mit allen 

damit verbundenen Berechtigun-

gen  erteilen kann.  

ÏÏÏ 

ĂICH MUSS DOCH MAL MIT  DEI-

NER LEHRERIN SPRECHEN!ñ 

Vielleicht möchte sogar die Lehre-

rin selbst dringend mal mit Ihnen 

Kontakt aufnehmen, weil Ayse 

oder Kevin nicht ganz das leisten, 

was sie leisten könnten oder es 

sonstige Probleme mit Ihrem Kind 

gibt. 

Haben Sie keine Hemmungen, sich 

zu einem Gespräch anzumelden 

oder die Lehrkräfte Ihres Kindes 

anzurufen. Wir sind dankbar, wenn 

Eltern mit uns zusammenarbeiten 

und benötigen auch alle zusätz-

lichen Informationen, die uns das 

Verhalten und die Leistungen (o-

der Fehlleistungen) der Kinder 

verständlicher machen können.  

 
Wir haben immer ein  

offenes Ohr für Sie!!  
Außer über das Telefon erreichen 

Sie uns am besten in den Sprech-

stunden, die jede Lehrkraft min-

destens in einer Stunde in der Wo-

che frei von Unterricht gehalten 

hat. Aber melden Sie sich auf je-

den Fall vorher an, damit nicht ge-

rade an diesem Tage der betreffen-

de Kollege zur Vertretung in eine 

Klasse geschickt worden ist.  

Die zweite Möglichkeit besteht an 

den Elternsprechtagen im Novem-

ber und Februar. An diesem Tag 

können Sie alle Lehrerinnen und 

Lehrer erreichen. Sie sollten je-

doch bedenken, dass in der Regel 

an diesen Sprechtagen nicht immer 

Zeit für ausführlichere Gespräche 

vorhanden ist. 

Und wenn Sie aufgrund Ihrer be-

ruflichen Situation diese Termin-

angebote doch nicht wahrnehmen 

können... bleibt immer noch das 

Telefon. Auch außerhalb der ge-

nannten Zeiten werden sich Wege 

finden lassen, ein gemeinsames 

Gespräch zu organisieren.  

Haben Sie aber bitte Verständnis 

dafür, dass auch Lehrer und Lehre-

rinnen einen Anspruch auf geregel-

te Arbeitszeiten haben. Rufen Sie 

also gerade zwischen 13.00 und 

15.00 Uhr an - kurz nach unserer 

Hauptarbeitszeit - müssen Sie 

schon einmal mit einem möglich-

erweise nicht sehr freundlichen 

und eher kurz angebundenen Ge-

sprächspartner rechnen. Ebenso 

sollten Sie die Abendstunden nach 

18.00 Uhr nur in dringenderen Fäl-

len oder nach Absprache für Anru-

fe nutzen. Es ist in der Regel auch 

sinnvoll, Ihre Anrufe vorher durch 

Ihr Kind ankündigen zu lassen.  

ÏÏÏ 

MÜSSEN SIE MAL DAMPF  

ABLASSEN? 

Auch Ihr Kind wird erfahrungsge-

mäß einige Lehrerinnen und Leh-

rer besonders nett finden, während 

sein Verhältnis zu anderen Kol-

legen schon einmal gespannt sein 

kann. Vielleicht haben Sie sogar 

den Eindruck, dass eine Lehrkraft 

sich gegenüber Ihrem Kind nicht 

richtig verhält. Dann haben Sie 

plötzlich den Stress mit dem Leh-

rer und überlegen, was zu tun ist.  

 

Hierzu hätten wir eine dringende 

Bitte: bevor Sie jetzt andere Eltern, 

den Klassenlehrer, die Schullei-

tung oder gar das Kultusministeri-

um einschalten ï versuchen Sie 

doch zunächst, ein Gespräch mit 

dem Kollegen selbst zu führen. 

Zum Glück nämlich stellen sich 

viele Konflikte als Missverständ-

nisse, Kleinigkeiten oder als Folge 

unzutreffender Erwartungen her-

aus, denn im Stress eines Schulta-

ges geht auch mal was daneben.  

Erst wenn es Ihnen in diesem Ge-

spräch nicht gelingt, vorhandene 

Probleme zu lösen, sollten Sie sich 

an die nächste Instanz wenden. 

Allerdings vielleicht nicht unbe-

dingt an den Klassenlehrer, der 

selbst ja nur Kollege ist, sondern 

eher an die Schulleitung oder auch 

die Beratungslehrerin, Frau Vajen-

Mextorf. 

ZUR VERMEID UNG VON  

M ISSVERSTÄNDNISSEN: 

Wir stehen also ï in aller Regel 

sehr kurzfristig ï zur Verfügung, 
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wenn Sie ein besonderes Informa-

tionsbedürfnis haben. Teilweise 

informieren wir Sie auch schrift-

lich. Dazu zählen die Zensuren bei 

Tests und Klassenarbeiten, Bemer-

kungen im Arbeitsheft Ihres Kin-

des, Rundschreiben im Rahmen 

der Klassen oder der Schule und 

etliches Andere mehr. Regelmäßig 

erscheinen Elternbriefe der Schul-

leitung. Wir tun dies gerne und 

sehr ausführlich, weil wir wissen, 

wie wichtig es ist, dass Sie gut in-

formiert sind. 

Nur eines können wir nicht. Es ist 

organisatorisch nicht möglich, für 

jede Information, die wir ausge-

ben, von Ihnen eine schriftliche 

Bestätigung einzuholen. Wir müs-

sen darauf vertrauen, dass Sie ihr 

Kind dazu erzogen haben, Ihnen 

die übermittelten Informationen 

auch tatsächlich auszuhändigen. 

Bitte berücksichtigen Sie diesen 

Sachverhalt ï im Zweifelsfall fra-

gen Sie ruhig die Klassenleitung, 

wenn Sie den Verdacht haben, dass 

Ihnen Informationen vorenthalten 

werden. Unsere Zuständigkeit ist 

es, dass die Informationen ausge-

geben werden ï Ihre Zuständigkeit 

ist es, dafür zu sorgen, dass Sie 

auch ankommen. DANKE! 

GEWALT IN DER SCHULE ? 

Alle reden von Gewalt an Schulen 

und auch wir sind da sehr sensibel. 

Für unser Gefühl allzu schnell 

greifen Kinder in Auseinanderset-

zungen zu körperlichen Mitteln. 

Angeblich bloß aus Spaß werden 

Mitschüler gezwickt, geschlagen 

und getreten oder ein verbales An-

machen wird sofort mit rüdestem 

Körpereinsatz beantwortet. In den 

seltensten Fällen haben die Täter 

dabei irgendein Schuldbewusst-

sein! Im Gegenteil: Ihnen erscheint 

ihr Verhalten als die einzige Chan-

ce, im Umgang mit Gleichaltrigen 

zu überleben, und kaum jemand 

erkennt, dass sich hier eine Spirale 

von Gewalt entwickelt, die am En-

de nur allen schaden kann und ein 

sinnvolles Zusammenleben und -

arbeiten verhindert. 

Neulich  

in der 

großen Pause  

auf dem 

Schulhof...!!!  
 

Natürlich versuchen wir, in unserer 

täglichen Arbeit diese Zusammen-

hänge klarzumachen und den Kin-

dern die Problematik ihres Verhal-

tens nahe zu bringen. Aber durch-

greifende Erfolge stellen sich nicht 

über Nacht ein.  

Das liegt auch an der ganz unter-

schiedlichen Wahrnehmung von 

Gewalt, die wir bei Kindern immer 

wieder beobachten. Während für 

uns hier massiv Grenzen über-

schritten werden, fühlen sich viele 

Kinder, die körperliche Gewalt in 

Auseinandersetzungen einsetzen, 

völlig im Recht. Schließlich hat 

der Andere sie ja beleidigt, ver-

spottet, lächerlich gemacht... 

Das eigentliche Problem liegt nach 

unserer täglichen Erfahrung jedoch 

tiefer: vielen Kindern geht schon 

weit im Vorfeld körperlicher Ge-

walt jedes Gefühl dafür ab, was in 

einer Gruppe von Menschen mög-

lich und erlaubt ist und was nicht.  

So wie Kevin zu Hause den Mit-

tagstisch verlässt, wenn ihm da-

nach ist, so steht er im Unterricht 

auf, ohne zu fragen ï stört dabei 

aber 29 andere Kinder und den Un-

terrichtsablauf.  

So wie zu Hause alle einfach hin-

nehmen, dass Susi ungefragt Ge-

spräche unterbricht und grundsätz-

lich immer sofort Ădranñ ist, so 

quatscht sie auch in der Klasse oh-

ne Rücksicht auf andere dazwi-

schen oder unterhält sich mit ihrer 

Nachbarin, weil ihr eben danach ist 

und weil ihr noch nie jemand ge-

sagt hat, dass andere auch gleiche 

Rechte auf Gehör und Teilhabe 

besitzen wie sie.  

Und so ließen sich weitere Bei-

spiele finden ï die unsäglichen 

Kraftausdrücke, die man offenbar 

ungestraft auch gegen Erwachsene 

benutzen darf; die fehlende Rück-

sichtnahme auf fremdes Eigentum 

und der Verzicht auf menschliche 

Umgangsformen im täglichen Mit-

einander. (Ist Ihnen schon einmal 

aufgefallen, dass selbst Ihnen be-

kannte Kinder heutzutage in der 

Regel nicht mehr grüßen, sondern 

lieber weggucken? Dass Jungs 

¿berall Ăhinrotzenñ? Dass ...) 

Wir wollen keine moralisierende 

Klage erheben über die Schlech-

tigkeit der Welt ï aber dieses Ver-

halten ist in Gruppen (Klassen) 

sehr störend und es verhindert vor 

allem geordneten Unterricht ï mit 

allen negativen Folgen für die Le-

benschancen auch Ihres Kindes! 

Schule allein ist hier überfordert, 

denn bei aller Pflicht zur Erzie-

hungsarbeit ï solch grundlegende 

Verhaltensweisen müssen wir von 

einem schulpflichtigen Kind ein-

fach erwarten können und hier sind 

Sie als Eltern in der Pflicht. 

Uns ist bewusst, dass all dies kein 

Patentrezept sein wird aber wir 

erhoffen uns schon etwas davon, 

sie hier zu sensibilisieren. 

Wir möchten aber auch dies klar-

stellen: wer absichtlich und vor-

sätzlich gegen die Schulordnung 

verstößt, fremdes Eigentum be-

schädigt oder zerstört und vor al-

lem, wer Mitschüler verletzt oder 

gefährdet, muss mit Konsequenzen 

rechnen. Und wenn ein intensives 

Gespräch und eine Mitteilung an 

die Eltern nicht ausreichen, sich in 

Zukunft anders zu verhalten, wer-

den wir den Betreffenden zeitweise 

vom Unterricht ausschließen. Die 

Interessen der Mehrheit, die sich 

an die Regeln hält, müssen in ei-

nem solchen Fall ganz klar Vor-

rang haben.  

Noch ein letzter Gedanke zu die-

sem Thema: besondere Probleme 

haben wir mit Schülerinnen und 

Schülern, die sich nicht an Regeln 

halten, weil ĂSchule blºd istñ, weil 

Ădie Lehrer sowieso keine Ahnung 

habenñ und weil Ădie Wilhelmï
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RaabeïSchule überhaupt das Letz-

te istñ.  

Gegen eine solche Grundeinstel-

lung helfen selbst gute Argumente 

wenig. Aus vielen Gesprächen 

wissen wir, dass Kinder hier un-

überlegt Meinungen wiedergeben, 

die sie von ihren Eltern oder ande-

ren Erwachsenen so gehört haben 

und deren Bedeutung sie in der 

Regel nicht richtig einschätzen 

können. Daher unsere ganz herzli-

che Bitte: Wie groß auch immer 

Ihre ï vielleicht sogar aus eigener 

Erfahrung berechtigte ï Kritik an 

Schule, Lehrern und speziell unse-

rer Realschule auch sein mag: äu-

ßern sie diese Kritik in Gesprächen 

mit uns, aber reden Sie nicht mit 

Ihrem Kind darüber. Geben Sie 

ihm die Chance, seine eigenen Er-

fahrungen zu machen und lassen 

Sie es nicht Ihre Konflikte stellver-

tretend für Sie austragen. Für den 

Schulerfolg Ihres Kindes kann eine 

solche Einstellung mit der damit 

einher gehenden Verweigerungs-

haltung nur schädlich sein! 

ÏÏÏ 

HAUSAUFGABEN MÜSSEN SEIN ! 

Schülerinnen und Schüler stöhnen, 

Eltern regen sich auf und Lehrkräf-

te verzweifeln am Morgen danach: 

Hausaufgaben in der Schule sind 

ein immer wiederkehrendes Prob-

lem und kosten alle Beteiligten 

viele Nerven und viel Kraft. 

Außerdem wächst die Zahl derje-

nigen Schülerinnen und Schüler 

beängstigend an, die unregelmäßig 

oder sogar nie ihre Hausaufgaben 

anfertigen. Wir haben in vielen 

Fällen den Eindruck, dass die El-

tern dieser Kinder Hausaufgaben 

für unwichtig halten und ihre Kin-

der nicht dazu anhalten, ihre Haus-

aufgaben regelmäßig zu erledigen. 

Dabei könnte alles so einfach sein: 

gelernt wird morgens in der Schu-

le, nachmittags haben die Schüler-

innen und Schüler Zeit für andere 

Dinge und alle haben ihren Frie-

den. Doch genau das geht leider 

nicht! 

HAUSAUFGABEN  

SIND WICHTIG ! 

 In fast allen Fächern ist es unver-

zichtbar, dass sich Ihre Kinder 

auch allein, in Ruhe und ohne Hil-

fe, mit dem gelernten Schulstoff 

auseinandersetzen. Dazu gehört die 

Übung und Sicherung des Gelern-

ten ï z.B. das Rechnen weiterer 

Aufgaben, das Lernen von Voka-

beln, das Anwenden von gramma-

tischen Regeln in neuen Textzu-

sammenhängen ï aber auch die 

persönliche Gestaltung von Ar-

beitsergebnissen wie z.B. das An-

fertigen von Mappen für Sachfä-

cher wie Erdkunde, Biologie oder 

Physik. Dafür ist morgens im Un-

terricht in der Regel zu wenig Zeit 

und zwischen 30 anderen Kindern 

auch oft nicht die nötige Ruhe. 

HAUSAUFGABEN SIND  

VOM GESETZGEBER GEWOLLT  

Auch der Gesetzgeber bzw. das 

Kultusministerium beziehen hier 

eindeutig Stellung und sind der 

Ansicht, dass  

ĂHausaufgaben den Unterricht er-

gänzen und den Lernprozess der 

Schülerinnen und Schüler unter-

st¿tzenñ. 

Und: Hausaufgaben dienen...  

Ă- der Übung, Anwendung und 

Sicherung ... 

- der Vorbereitung... 

ï der Förderung der selbständigen 

Auseinandersetzung mit Unter-

richtsgegenständen und frei ge-

wªhlten Themen.ñ 

DARAUF MÜSSEN LEHRERI N-

NEN UND LEHRER ACHTEN  

- Lehrkräfte müssen ihre Hausauf-

gabenpraxis mit den Klassenel-

ternschaften ï nicht mit allen El-

tern einzeln! ï erörtern und ab-

stimmen. Möglichst schon auf dem 

ersten Elternabend sollte darüber 

gesprochen werden, wie Sie als 

Eltern verfahren, wenn es einmal 

wichtige Gründe dafür gibt, dass 

Ihr Kind die Hausaufgaben nicht 

anfertigen konnte, oder wenn Ihr 

Kind mit der Aufgabe nicht klar-

gekommen ist. Faustregel muss 

hier sein: ein bloßes ĂDas konnte 

ich nicht!ñ reicht als Entschuldi-

gung nicht aus. Wir erwarten zu-

mindest den Anfang bzw. den Ver-

such einer Lösung im Heft ï mög-

lichst durch ein paar erklärende 

Worte Ihrerseits ergänzt! 

- Hausaufgaben werden so gestellt, 

dass die überwiegende Mehrheit 

der Kinder sie im Normalfall ohne 

fremde Hilfe bewältigen kann. El-

tern sind nicht die Hilfsleh-

rer/innen der Nation!  

(Aber: Wenn Susi morgens im Un-

terricht geschlafen hat, wird sie 

auch eine angemessene Hausauf-

gabe vielleicht nicht ohne Hilfe 

bewältigen können!) Sollten Sie 

also ständig Probleme mit zu 

schweren Hausaufgaben erleben, 

nehmen Sie unbedingt Kontakt zur 

Lehrkraft auf. 

- Hausaufgaben sollten in den 

Klassen 5 und 6 im Durchschnitt 

eine Stunde, in den Klassen 7-10 

im Durchschnitt nicht länger als 

zwei Stunden in Anspruch neh-

men. Auch hier gilt: wenn Susi 

häufig und ohne Trödelei sehr viel 

mehr Zeit benötigt, zögern Sie 

nicht, mit der/dem Lehrer/in zu 

sprechen! 

UND WENN MAN TROTZDEM   

KEINE HAUSAUFGABEN 

MACHT ? 

... gibt es Probleme!  

Abgesehen von den üblichen 

ĂStrafmaÇnahmenñ wie Zusatzauf-

gaben oder Nachsitzen machen 

sich die Lehrerinnen und Lehrer 

der WilhelmïRaabeïSchule re-

gelmäßig Notizen, wenn Kinder 

ihre Hausaufgaben nicht anferti-

gen. Lehrer sind nicht verpflichtet, 

in jedem Einzelfall die Eltern über 

derartige Versäumnisse der Kinder 

zu informieren. Wenn bei Ihrem 

Kind aber mehrere solcher Einträ-

ge zusammengekommen sind, 

werden wir Sie telefonisch oder 

schriftlich darüber in Kenntnis set-

zen. Sollte sich auch danach noch 
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keine Besserung zeigen, sind Sie 

als Eltern allein in der Verantwor-

tung: So wie Sie durch Gesetz ge-

halten sind, Ihr Kind überhaupt in 

die Schule zu schicken, so müssen 

Sie sich auch um die Anfertigung 

der Hausaufgaben kümmern. 

Wenn Sie das vernachlässigen, 

sind Sie allein für die weiteren 

Folgen verantwortlich:  

Nicht geführte Mappen in z.B. Bi-

ologie oder Geschichte haben als 

Leistungsverweigerung eine Ăun-

gen¿gendeñ Note zur Folge. 

Und es finden oft auch kurze 

schriftliche Überprüfungen der 

Hausaufgaben statt, z.B. ein Vo-

kabeltest! ï und dann hilft keine 

Ausrede, kein Hinweis auf die 

Ăvielen Fünfen und Sechsen auch 

bei den anderenñ, wenn die Sache 

völlig danebengegangen ist. (Für 

die Gesetzeskundigen unter Ihnen: 

die Ă30%-Regelñ findet hier keine 

Anwendung!) 

Daher unser Appell an Sie: Es ge-

hört zum normalen Schülerdasein, 

nachmittags eine gewisse Zeit mit 

Lernen und Hausaufgaben zu ver-

bringen. Haben Sie den Eindruck, 

dass Ihr Kind scheinbar nie Haus-

aufgaben hat oder immer in weni-

gen Minuten fertig ist, sollten Sie 

sehr hellhörig werden. Lassen Sie 

sich das Hausaufgabenheft und die 

fertigen Hausaufgaben zeigen und 

nehmen Sie beim geringsten Zwei-

fel Kontakt zu den Lehrkräften auf. 

Es geht um die Schulleistungen 

und damit auch um die Zukunft 

Ihres Kindes! 

RAUCHEN , ALKOHOL  

UND ANDERE DROGEN 

Und da wir gerade beim Thema 

ĂZukunft Ihres Kindesñ sind ï weit 

mehr noch als nicht gemachte 

Hausaufgaben gefährdet der Kon-

sum von Zigaretten, Alkohol und 

anderen Drogen die Zukunft Ihres 

Kindes. Auch wenn Sie meinen, 

dass Ihre ĂKleinenñ damit doch 

noch nichts zu tun haben: in den 

nächsten zwei bis drei Jahren wird 

sich entscheiden, ob auch Ihr Kind 

zu der viel zu großen Gruppe von 

Jugendlichen gehören wird, die 

schon mit 15 oder 16 Jahren kei-

nen Vormittag mehr ohne Pausen-

zigarette überstehen und für die ein 

Wochenende ohne Vollrausch nur 

langweilig sein wird. 

Seit dem 1. August 2005 sind Nie-

dersachsens Schulen offiziell und 

für alle dort Tätigen Ărauch- und 

alkoholfreie Zonenñ. Und was 

allen Lehrern, Hausmeistern und 

Sekretärinnen verboten ist, wollen 

und dürfen wir natürlich bei Kin-

dern erst recht nicht zulassen! Das 

Ziel einer Ărauchfreien Schuleñ 

versuchen wir durch Aufklärung, 

Aufsicht und schließlich auch Stra-

fen umzusetzen ï aber Erfolg kön-

nen wir nur haben, wenn Sie als 

Eltern hier mit uns an einem 

Strang ziehen. Kinder und Jugend-

liche unter 18 Jahren dürfen schon 

von Gesetz wegen in der Öffent-

lichkeit nicht rauchen ï wieso dür-

fen sie es dann bei Ihnen zu Hause 

oder in ihrer Freizeit? Und wenn 

sie älter sind, haben sie vielleicht 

offiziell  das Recht zu rauchen aber 

auch die Pflicht, Einschränkungen 

wie in der Schule anzuerkennen 

und einzuhalten. Wir werden also 

weiterhin rauchende Schülerinnen 

und Schüler zur Rechenschaft zie-

hen ï bis hin zum Ausschluss vom 

Unterricht, um die Mehrheit der 

Nichtraucher zu schützen. 

LADENDIEBSTÄHLE NACH 

SCHULSCHLUSS? 

In den letzten Jahren kam es leider 

gelegentlich vor, dass sich die Po-

lizei bei uns nach Schülerinnen 

und Schülern erkundigte, die in 

Hameln nach Schulschluss bei La-

dendiebstählen erwischt worden 

waren. Oft verlassen die Schüle-

rinnen und Schüler nach ihrer letz-

ten Stunde die Schule und steigen 

dann nicht in den Bus oder die 

Bahn oder gehen nicht direkt nach 

Hause. Stattdessen finden sie es 

interessanter, noch durch die Stadt 

zu gehen. In einer Gruppe finden 

manche es dann besonders aufre-

gend, seinen (auch ihren) Mut zu 

beweisen und in Läden etwas mit-

gehen zu lassen. 

 

Die Polizei meint, dass schon die 

erste Regelübertretung ï nicht so-

fort nach Hause zu gehen oder zu 

fahren ï enthemmend wirkt und 

den nun folgenden Diebstahl be-

günstigt. Wenn erst eine Hemm-

schwelle gefallen ist, kann es ruhig 

weitergehen und war dann noch 

der erste Ladendiebstahl einfach 

und erfolgreich, macht man leicht 

weiter. Dass wir dies nicht wollen, 

ist völlig klar. Deshalb legen wir 

auch Wert darauf, dass alle nach 

Hause gehen oder fahren, wenn 

Schulschluss ist.  

Wenn sie feststellen, dass Ihr Kind 

manchmal nicht sofort nach Hause 

kommt, sollten sie schon nachprü-

fen, warum dies nicht der Fall ist.  

ÏÏÏ 

BEURLAUBUNGEN VOR DEN  

FERIEN? L IEBER NICHT ! 

Reisesonderangebote, Billigflüge, 

günstige Hotels in der Vorsaison ï 

wer möchte dies nicht nutzen? Und 

in den letzten Schultagen passiert 

sowieso nicht mehr viel, also Ab-

flug nach Süden, auch wenn Lisa 

noch keine Ferien hat!  

 

Leider geht das so einfach nicht. 

Die Schülerinnen und Schüler un-

terliegen der Schulpflicht und kön-

nen vor Ferien nur in ganz beson-

deren Ausnahmefällen beurlaubt 

werden. Dazu muss schriftlich ein 
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ausführlich und genau begründeter 

Antrag gestellt werden. Andern-

falls handelt es sich um eine 

Schulpflichtverletzung, die mit ei-

nem Bußgeld bestraft werden 

kann. Es darf doch nicht richtig 

sein, dass plötzlich nur noch die 

Kinder der Eltern in der Schule 

sitzen, die die Schulpflicht ernst 

nehmen. Die Schule muss auch 

prüfen, ob Schüler tatsächlich vor 

den Ferien erkrankt sind. 

Denken Sie einmal daran, welche 

Einstellung zur Schule bei Kindern 

erzeugt wird, wenn es heiÇt: ĂDa 

kannst du ruhig mal fehlen!ñ Au-

ßerdem gibt es gerade vor den Fe-

rien, wenn die letzten Arbeiten ge-

schrieben sind, immer auch noch 

etwas zu erledigen und interessante 

Themen zu bearbeiten. Man muss 

ja nicht nur für Arbeiten lernen! 

ÏÏÏ 

ENTSCHULDIGUNGEN UND 

FEHLZEITEN  

Wenn Tarik oder Michelle krank 

sind, muss die Schule erfahren, 

was mit ihnen los ist. Rufen Sie 

uns möglichst gleich morgens (ab 

07.30) an, damit wir wissen, wa-

rum Ihr Kind nicht da ist.  Nach 

einer Krankheit jedoch ist auf je-

den Fall innerhalb von 3 Tagen 

eine kurze schriftliche Entschuldi-

gung mit Angabe des Fehlgrundes 

erforderlich. Zeichnet sich ab, dass 

Ihr Kind länger fehlen wird, sollten 

Sie Kontakt zum Klassenlehrer 

aufnehmen, damit ein Aufgaben-

bringdienst organisiert werden 

kann.  

Leider haben wir auch bei uns 

Probleme mit Kindern, die die 

Schule unregelmäßig besuchen, 

sehr häufig zu spät kommen oder 

besonders oft entschuldigt werden. 

In solchen Fällen schreiben wir die 

Eltern zunächst an und weisen auf 

die überdurchschnittlichen Fehlzei-

ten hin. Sollte sich nichts ändern, 

so fordern wir die Eltern auf, ärzt-

liche Atteste vorzulegen. Ist auch 

dies nicht erfolgreich, so veranlas-

sen wir die Einleitung eines Buß-

geldverfahrens. 

ÏÏÏ 

UNTERRICHTSAUSFALL UN D 

VERTRETUNG  

Wie Sie alle aus Zeitung oder 

Fernsehen wissen, ist die Lehrer-

versorgung an niedersächsischen 

Schulen inzwischen zwar den Pro-

zentzahlen nach angestiegen aber 

immer noch bei weitem nicht aus-

reichend. Das kann Ihnen schon 

beim Stundenplan auffallen, der in 

einzelnen Fällen nicht ganz die für 

die Klassen vorgeschriebene Stun-

denzahl einhält und wo mangels 

Fachlehrern auch einige Fächer gar 

nicht oder nur gekürzt unterrichtet 

werden. 

Ganz offensichtlich wird dieser 

Mangel jedoch erst, wenn Lehre-

rinnen und Lehrer krank werden 

oder aus anderen (dienstlichen!) 

Gründen ihren Unterricht nicht 

erteilen können. Eine Vollzeitlehr-

kraft muss jeden Tag fast lücken-

los von der ersten bis zur letzten 

Stunde Unterricht erteilen und ei-

gentlich gäbe es gar keine Perso-

nalreserve für Vertretungsfälle die-

ser Art, wenn wir nicht glückli-

cherweise noch auf unsere flexib-

len Lehrerinnen in Teilzeit zurück-

greifen könnten. Denn wir sind 

natürlich verpflichtet, Ihre Kinder 

auch dann nicht unbeaufsichtigt zu 

lassen, wenn ihre Lehrerinnen oder 

Lehrer fehlen. Deshalb gehen wir 

in solchen Fällen nach folgendem 

Prinzip vor: 

 

Wenn absehbar ist, dass eine Lehr-

kraft am nächsten Tag nicht da 

sein wird, fällt der entsprechende 

Unterricht in der 1. und der 6., 

manchmal auch in der 2. und 5. 

Stunde aus. Die Kernzeiten, also 

mindestens die 2.- 4. oder 3. ï 5. 

Stunde, versuchen wir durch Ver-

tretungsunterricht abzudecken. Da-

bei suchen wir zunächst nach 

Lehrkräften, die in der entspre-

chenden Klasse unterrichten, die 

also ihren normalen Unterricht in 

dieser Zeit weiterführen können. 

Die zweitbeste Lösung wird ein 

Fachlehrer sein, der sich rasch ei-

nen Überblick über den Lernstand 

der Klasse verschaffen und sinn-

voll dort ansetzen kann. Erst wenn 

Beides nicht geht, muss ein ande-

rer freier Lehrer diese Klasse be-

aufsichtigen und wird dort Ver-

kehrsunterricht oder anderen lehr-

planunabhängigen Unterricht ertei-

len.  

Schwierig wird es natürlich, wenn 

der Vertretungsplaner erst morgens 

vom Fehlen eines Kollegen erfährt. 

In dieser Situation wird nach Mög-

lichkeit ein Lehrer angerufen, der 

zufällig die erste Stunde frei hat. 

Gibt es einen solchen Ăgl¿ckli-

chenñ Kollegen nicht, muss ein 

Lehrer der Nachbarklasse die un-

betreute Klasse mit beaufsichtigen 

und versuchen, sie sinnvoll zu be-

schäftigen. 

Sollten jedoch überhaupt zu wenig 

freie Lehrer verfügbar sein, (und 

damit müssen wir gelegentlich 

rechnen!) kann es ausnahmsweise 

passieren, dass eine Klasse einen 

unterrichtsfreien ĂHªuslichen Ar-

beitstagñ erhält. 

Bedenken Sie bei Ihrem berech-

tigten Unbehagen über Unter-

richtsausfall, dass ein unterrichts-

freier Tag mit sinnvollen Hausauf-

gaben für Ihre Kinder vielleicht 

mehr bringt, als vier oder fünf 

Stunden Vertretungsunterricht bei 

fremden Lehrern. Und berücksich-

tigen Sie schließlich, dass jede 

Stunde Vertretung Mehrarbeit für 

die betroffenen Lehrkräfte bedeu-

tet, die dann ihrerseits in der Zu-

kunft die Lehrerversorgung weiter 

verschlechtern wird. Denn auch 

bei uns müssen Überstunden ir-






